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dem bereit, zusammen mit dem Kanton Luzern und der Stadt Kriens weitere Mass-
nahmen zur siedlungsverträglicheren Ausgestaltung der A2 zu suchen. Eine entspre-
chende Absichtserklärung wurde im Dezember 2021 unterzeichnet. 
Der Bundesrat hat das Bundesamt für Strassen (ASTRA) und das Bundesamt für Um-
welt (BAFU) im Übrigen beauftragt, mögliche Handlungsfelder zur Eindämmung des 
Strassenlärms auszuarbeiten. Die ASTRA-Analyse des Handlungsfeldes «Überde-
ckungen» hat ergeben, dass die bestehenden Dokumente und Strategien konsequent 
und mit grosser Wirkung umgesetzt werden. Die Strategie fusst auf folgenden vier 
Pfeilern: 

1. Konsequente «Doppelnutzung» der Autobahnen wie z. B. in den Bereichen 
Neuenhof, Glattbrugg, Airolo oder Weiningen; 

2. Unterirdische Linienführung bei Grossprojekten des Entwicklungspro-
gramms Nationalstrassen, wenn immer möglich und opportun; 

3. Opportunitäten für zusätzliche Überdeckungen bei solchen Projekten schaf-
fen: Dank dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds ist über 
das Bundesgesetz über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralöl-
steuer und weiterer für den Strassen- und Luftverkehr zweckgebundener Mit-
tel (MinVG, SR 725.116.2) eine Kostenbeteiligung von bis zu 60 Prozent 
möglich; 

4. Der Bund stellt privaten Investoren einzelne Nationalstrassenabschnitte zur 
Verfügung, damit diese ihre Projekte zur Überdeckung vorantreiben können. 

Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen 
Abschreibung.   
2019 P 19.4113 Anpassung der Bussen bei Blaulichtfahrern im Notfalleinsatz  

(N 20.12.19, Aebischer Matthias) 

Eingereichter Text: Der Bundesrat wird gebeten, die Bestimmungen zur Höhe 
der Strafen sowie zur Strafbarkeit der Führerinnen und Führer von Feuerwehr-, Sa-
nitäts-, Polizei- oder Zollfahrzeugen zu evaluieren. In der Evaluation werden die 
relevanten Stakeholder, insbesondere die Konferenz der kantonalen Justiz- und Poli-
zeidirektorinnen und -direktoren und die Personalverbände der Blaulichtorganisati-
onen, einbezogen werden. Basierend auf der Evaluation soll der Bundesrat Empfeh-
lungen für eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen unterbreiten. 
Postulatsbericht vom 31. März 2021 «Anpassung der Bussen bei Blaulichtfahrern im 
Notfalleinsatz». 
Der Bundesrat erachtet das Anliegen des Postulats als erfüllt und beantragt dessen 
Abschreibung.              


